
  
 EasyPark GmbH 
 c/o Königlich Norwegisches Generalkonsulat 
 Benningsen Platz 1, D-40474 Düsseldorf 

 

       Anmelde-Formular 
 

 Telefon   (0221) 260 1899  für Pilot-Phase – Teilnahmerzusage bis 31.01.2006 
 Fax.: (0221) 2085 800 3024 
 www.easypark.info E-mail: Deutschland@easypark.net 
 
           

Kundendaten      Firmenkunde   Privatkunde  
 

Firmenname oder Nachname 

 
Ust-Id-Nr. (Umsatzsteuer-Identifikation) 

 
 

Kontaktperson oder Vorname 

 
 

Telefonnummer 

 
 

Adresse 

 
 

Telefax 

 
 

Postleitzahl 

 
 

E-Mail 
 

Stadt 

 
 

Mobiltelefon Kontaktperson 

 
 

2. Adresse / zusätzliche Angaben zur Adresse 

 
 

 

 
  
 
BENUTZERANGABEN 
 
 
Autokennzeichen       Mobiltelefon des Benutzers Vorname                             Nachname                    

                

Auto 1 
 

 
   

Auto 2 

 
    
Auto 3 

 
    
Auto 4 

 
    
Auto 5 

 
    
Auto 6 

 
    
Auto 7 

 
    

 
 

 
 
Der Unterzeichnete bestellt ein EasyPark Abonnement, bestätigt die Angaben im Anmeldeformular und akzeptiert die  allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von EasyPark. Die Vertragsvereinbarungen/Abonnement gelten je angemeldete Mobiltelefon-Nr. und 
Monats-Abonnement zum Preis von € 4,--  bei monatlicher Gesamtrechnung per Bankeinzug/Kreditkarte und 0,40 € je Parktransaktion 
zzgl. anfallender Parkgebühr. 
 
Für Pilotkunden (Anmeldung bis 30.1.2006 erforderlich) ist das Service-Abonnement 6 Monate gratis – Wir rechnen dann nur die 
tatsächlichen Parkkosten plus 0,40 € je Parktransaktion ab.  
 
 
 
 
ORT UND DATUM       NAME IN BLOCKSCHRIFT                UNTERSCHRIFT 

   

Hinweis:  
 
Bitte in Druckschrift ausfüllen und per Post oder 
Fax an EasyPark Fax-nr. (0221) 2085 800 3024 
schicken.   
 
  



 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Abonnenten 

 
 

  
1. ZWECK UND GEGENSTAND 

Easy Park hat eine Leistung entwickelt, durch die das Parken mit dem Handy 
mit Gewährung von Ziel bezahlt werden kann. Die Länge des Parkvorganges 
wird bei Easy Park registriert, nachdem eine korrekte Parkgebühr berechnet 
wird. Die Überwachung erfolgt dadurch, dass der Kontrolleur ein Handyterminal 
benutzt, um den Status des Parkvorganges zu überprüfen. Easy Park ist für die 
Zahlung an die jeweilige Parkgesellschaft zuständig, dem Kunden werden dann 
die Parkgebühren und die Benutzung der Leistung in Rechnung gestellt. Die 
Benutzer können die Leistung zu den im Abonnentenvertrag aufgelisteten 
Bedingungen benutzen. Eine Gebrauchsanweisung für die Leistung ist beigefügt. 
Die Leistung kann in Gebieten benutzt werden, die im Material oder auf den 
Home-Pages von Easy Park angegeben sind. Das System ist keine gültige 
Zahlungslösung in anderen Gebieten. Die Leistung kann nur benutzt werden, 
wenn die mobilen Netze zugänglich sind.  
 

2. PARTEIEN 

Alle juristischen und geschäftsfähigen Personen können Kunden bei easypark 
werden. 
 

3. ABONNEMENTSBESTELLUING  

Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllung und Unterschreibung eines 
Abonnementsvertrages, die an easypark zurückzuschicken ist. Bei allen Kunden 
nimmt easypark eine Kreditwürdigung vor. Mit ihrer Unterschrift erlauben die 
Kunden easypark, Kreditauskünfte über die Kunden bei 
Kreditauskunftsgesellschaften einzusammeln. Wenn der Kunde nach 
Einschätzung von Easy Park nicht kreditwürdig ist, kann Easy Park den Kunden 
ablehnen. Easy Park kann auch aus einem anderen sachlichen Grund eine 
Bestellung ablehnen. 
Ein Abonnement gilt für den Abonnenten mit seiner jeweiligen Handynummer. 
Ein Abonnent kann über mehrere Autos verfügen. Diese Autos müssen in der 
Datenbank von Easy Park eingetragen werden und eine Easy Park-Vignette an 
der Windschutzscheibe haben. Wenn noch kein unterschriebener Vertrag 
vorliegt, kann der Kunde innnerhalb von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten, 
indem er dem Kundendienst eine schriftliche Mitteilung schickt.     
 

4. ÄNDERUNGEN 

Der Kunde hat die Pflicht, alle Änderungen möglichst schnell easypark 
mitzuteilen, die für das Vertragsverhältnis von Bedeutung sind. Das sind z.B. 
Änderungen der Adresse, der Handynummer, des Kfz-Kennzeichens, des Anteils 
der verfügbaren Autos, der Kreditkartenauskünften u. a. m.  
 

5. DIE ZAHLUNGSVERANTWORTUNG DES KUNDEN 

Der Kunde ist für die Zahlung der Parkgebühren sowie für die Benutzung der 
Leistung verantwortlich. Die Verantwortung gilt auch, wenn Dritte das 
Abonnement des Kunden benutzen, einschließlich Benutzung des Systems durch 
Unbefugte, es sei denn, dass es nachweisbar ist, dass diese Benutzung durch 
Fahrlässigkeit von der Seite von Easy Park ermöglicht worden ist.  
Wenn der Kunde einen Abonnementsvertrag abschließt, wird er eine gesamte 
monatliche  Rechnung für die Parkgebühren und die Benutzung der Leistung 
erhalten. In der Rechnung werden die Namen der einzelnen Benutzer mit den 
getätigten Parkvorgängen einschließlich der Parkzeit, der Parkzone und des 
Preises der Parkvorgänge angegeben. Wenn der Kunde meint, dass die 
Rechnung nicht korrekt ist, muss er sich schriftlich vor dem Ablauf der 
Zahlungsfrist bei Easy Park beschweren. Während der Behandlung der 
Beschwerde ist der streitige Betrag nicht zu zahlen. Wenn die Rechnung nicht 
bezahlt wird, und wenn der Kunde easypark seine Kreditkartenauskünfte 
gegeben hat, behält sich Easy Park das Recht vor, den fälligen Betrag von der 
Kreditkarte abzuziehen.   
Wenn der Kunde Kreditkartenabonnement wählt, werden die Gesamtkosten für 
die Benutzung der Leistung monatlich von der vom Kunden bei der 
Registrierung bei Easy Park angegebenen Kreditkarte abgezogen. Der Kunde 
hat im Internett oder durch eine Anfrage an Easy Park Zugriff auf die 
Spezifikation seiner Parkvorgänge. Wenn der Kunde meint, dass die Rechnung 
nicht korrekt ist, muss er sich schriftlich vor dem Ablauf der Zahlungsfrist bei 
Easy Park beschweren.  
 
6. PREISE 

Der Kunde zahlt für die Parkzeit zu den gewöhnlichen Tarifen der jeweiligen 
Parkzone. Darüber hinaus entfallen dem Kunden Kosten für die Benutzung der 
Leistung von Easy Park, gemäß der jeweiligen Preisliste, der auf 
www.easypark.info  zu finden ist. Die monatliche Grundgebühr wird im Voraus 
in Rechnung gestellt. Easy Park verpflichtet sich nicht dazu, den Kunden 
etwaige Änderungen der Parktarife der Parkgesellschaft mitzuteilen. Easy Park 
kann besondere Nachlassregelungen anbieten.  
 
7. VERANTWORTUNG UND FEHLSITUATIONEN 

Die Leistung hängt von der Zugänglichkeit der mobilen Netze beim Start und 
Abschluss des Parkvorganges ab. Dies bedeutet, dass der Kunde sicherstellen 
muss, dass der Parkvorgang tatsächlich gestartet und beendet worden ist.  
Der Parkvorgang gilt als gestartet, wenn das Parktelefon bestätigt: ”Der 
Parkvorgang läuft…ab”. Wenn es dem Benutzer nicht gelingen sollte, den 
Parkvorgang durch easypark zu starten, ist es dazu verpflichtet, eine alternative 
Zahlungsmethode zu benutzen. Der Benutzer muss also immer seinen 
Parkvorgang mit einer gültigen Zahlungsmethode bezahlen.  
  

 

7. VE VERANTWORTUNG UND FEHLERSITUATIONEN (fortgesetzt.) 
 
Der Parkvorgang läuft bis die Parkzeit abläuft, oder bis der 
Parkvorgang vom Benutzer beendet worden ist. Wenn der Benutzer 
den Parkvorgang beenden will, und die Leistung nicht zugänglich ist, 
muss sich der Benutzer mit dem Kundendienst von Easy Park für 
manuelle Beendigung des Parkvorganges schnell in Verbindung 
setzen. 
Wenn ein korrekter Parkvorgang stattgefunden hat, wird die 
Pakrtransaktion in der Datenbank von Easy Park registriert. Wenn 
dem Benutzer trotzdem ein Verwahrungsgeld zukommen sollte, wird 
Easy Park auf Anfrage des Kunden die Transaktion gegenüber der 
Parkgesellschaft mit Belegen bestätigen.  
Easy Park trägt keine Verantwortung für die Zahlung von Verwarnungsgelder 
und dgl., die dem Kunden zugekommen sind. Easy Park kann auch nicht für die 
Versendung der Erinnerungs-Sms vor dem Ablauf der Parkzeit garantieren.  
Bevor ein Fehler bei Easy Park angemeldet wird, muss der Benutzer 
untersuchen, ob der Fehler auf seine eigene  Ausstattung zurückzuführen ist. 
Das Recht der Anmeldung eines etwaigen Mangels geht für den Kunden 
verloren, wenn der Mangel nicht innerhalb einer angemessener Frist nach 
seiner Entdeckung, oder nach der Zeit, wo der Kunde den Mangel entdeckt 
haben sollte, bei Easy Park angemeldet wird. Nachdem Easy Park mit einem 
Mangel der Leistung bekannt gemacht wird, muss sie möglichst schnell 
Maßnahmen ergreifen, um den Mangel zu beheben.   
 
Der Kunde ist verpflichtet, die Vignette an die Windschutzscheibe laut 
Aufklebungsanweisungen aufzukleben. Die Vignette selbst ist kein Beweis für 
gültiges Abonnement oder gültigen Parkvorgang. 
 

8. NICHTERFÜLLUNG VON DER SEITE DES KUNDEN 

Bei Nichteinhaltung oder Verweigerung der Zahlungsverpflichtung kann 
EasyPark das Mahnverfahren einleiten. 
Bei Zahlungsverzögerung kann EasyPark eine dem Aufwand angemessene 
Mahngebühr je Mahnung berechnen. Daüberhinaus kann EasyPark 
Verzugszinsen entsprechend geltenden Vorschriften berechnen. 
Bei Missbrauch, Überschreiten des zulässigen Kredit-Maximums oder 
Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtung behält sich EasyPark das Recht vor, 
den Anwender für den EasyPark-Service zu sperren bis eine Klärung der 
Angelegenheit erfolgt ist. 
Bei Nichteinhaltung der Vertragspflichten kann EasyPark einseitig ohne 
vorherige Fristsetzung den Abonnementsvertrag aufheben. 
EasyPark behält sich auch das Recht vor, Informationen an Kredit-Auskunfteien 
weiterzuleiten, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachhaltig nachkommt. 
 

9. SCHWEIGEPFLICHT 

Easy Park verpflichtet sich dazu, die Auskünfte über den Gebrauch der Leistung 
durch den Kunden geheim zu halten. Bei der Zustimmung des Kunden, können 
solche Auskünfte jedoch wiedergegeben werden. Easy Park muss auch solche 
Auskünfte vor dem Gericht oder bei Anfrage anderer öffentlicher Behörden 
auszuliefern. Easy Park behält sich das Recht vor, die Auskünfte in Verbindung 
mit Angeboten, Werbungen u.a.m. zu verwenden, es sei denn, dass der Kunde 
dies abgelehnt hat.  
Der Kunde gibt seine Zustimmung dazu, dass die Überwachungskräfte der 
Stadt die Parkvorgänge des Kunden durch das System von Easy Park 
überprüfen, sowie dass einige Auskünfte zur Parkstatistik der Stadt benutzt 
werden. 
 

10. RECHTSSTREITIGKEITEN 

Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Kunden und Easy Park müssen falls möglich 
gütlich geregelt werden. Darüber hinaus können die Parteien die Streitigkeit bei 
den ordentlichen Gerichten gemäß diesbezüglich geltenden Regeln einbringen.  
 

11. LAUFZEIT 

Der Vertrag läuft von dem Tag, an dem Easy Park das ausgefüllte 
Abonnentschema erhalten hat. Das Rücktrittsrecht beträgt 14 Tage. Sonst ist 
der Vertrag unbefristet. Eine etwaige Kündigung muss Easy Park schriftlich 
mitgeteilt werden.  
 
12. ÄNDERUNGEN DER VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

Verträge und Geschäftsbedingungen können geändert oder gekündigt werden 
als Folge von öffentlichen Auflagen, Vorschriften oder anderen Verhältnissen, 
für die Easy Park keine Verantwortung trägt. In solchen Fällen sind die Parteien 
von ihren Verpflichtungen befreit. Der Kunde kann auch sein Abonnement 
jederzeit kündigen. Änderungen der Vertragsstruktur können auch gemacht 
werden, wenn dies wegen öffentlicher Auflagen, Vorschriften oder anderer 
Verhältnisse, für die Easy Park keine Verantwortung trägt, erforderlich sein 
sollte.   
 
13. INKRAFTTRETEN 
Diese Geschäftsbedingungen treten am 1.2.2006 in Kraft. 

 


